
234 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (218 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957 neuerlich ab-

geändert wird. 

Die durch die Erhöhung der Preise für Brot
und Mahlprod'ukte sich ergebende Mehrbelastung 
der Konsumenten soll den sozial schIe·chter ge
stellten Gruppen abgegolten werden. Die Bun
desregierung hat daher am 26. September 1963 
dem Nationalrat einen Gesetzentwurf über
mittelt, durch welchen di,e Beträge für die Er
höhung der Zusatz.rente, Witwenbeihilfe, Wai
senrente (-beihilfe) und Elternrente nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 um je 10 S 
erhöht werden. Diese Bestimmungen sollen rück
wirkend ab 1. September 1963 in Kraft treten. 
Gleichzeitig ist in der erwähnten Regi,erungsvor
lage eine Erhöhung der Versicherungsbeiträge in 
der Krankenversi.cherung der Kriegshinter
Hiebenen vorgesehen. Die diesbezüglidlen Be
stimmungen sollen rückwirkend mit 1. Juli 1963 
in Kraft treten, bis ·einschließlim Dezember 1963 
jedoch nur so weit, daß ,die von den Versicherten 
zu tragenden Beitragsanteile beziehungsweise 
Beiträge im Jahre 1963 unverändert bleiben 
können. 

Preußler 
Berichterstatter 

Der Auss.chuß für soziale Verwaltung hat diese 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am "17. Ok-· 
tober 1963 der Vorberatung unterzogen. Dieser 
Sitzung wohnte Bundesminister Pro k s eh mit 
beamteten Vertretern des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung bei. Außer dem Beri.cht
erstatter und dem Bundesminister ergriffen die 
Abgeor,dneten L i bai, Alt e n bur ger, . 
P f e f fe r, Dr. Pr a <I' e rund Dr. Hau se r das 
Wort. Auf Grund eines gemeinsamen Antrages 
der Abgeordneten L i hai und Dr. P rad e r 
wurde an dem von der Bundesregierung vorge
legten Gesetzentwurf eine Abänderung vor
genommen, die diesem Bericht beigedruckt ist. 
Durm diese Änderung soU die in ·der Regierungs
vorlage vorgesehen gewesene Erhöhung der Ver
sicherungsbeiträge in der Krankenversicherung 
der Kriegshinterbliebenen nur für die Zeit vom 
1. Juli bis 31. Dez,ember 1963 eintreten. Diese 
Erhöhung. wiI'd zur Gänze vom Bund getragen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung $tellt 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(218 der Beilagen) mit den angeschlos- ./. 
s e ne n A b ä nd e run gen die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 17. Oktober 1963 

Rosa Weber 
Obmann 
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2 234 der Beilagen 

.j. 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 218 der Beilagen 

Artikel I Z. 4 und 5 haben zu lauten: 

,,4. Im § 73 hat Abs. 1 zu lauten: 

,(1) Für jeden Pflichtversicherten (§ 68) ist ein 
Durchschnittsbeitrag in der Höhe von monatlich 
38 S, für die Zeit vom 1. Juli 1963 bis 31. De
zember 1963 von monatlich 48 S zu entrichten; 
für jeden freiwillig Versicherten (§ 69) ist ein 
Dur,chschnittsbeitrag in der Höhe von monadidl 
38 S zu entrichten. Gehören mehrer.e Versicherte 
einem gemeinsamen Haushalt an, ist der Beitrag 
in dieser Höhe nur für den Versicherten, der die 
höchste Rente nach diesem Bundesgesetz bezieht, 
bei gleich hoher Rente nur für den ältesten Ver
sicherten (Hauptversicherten) zu entrichten; 
kommen für die Versicherung nu,r Waisen in 

Betracht, gilt die jüngste Waise als Hauptver
sicherter. Für alle übrigen Pflichtversicherten 
(Zusatzversicherten) .beträgt der Durchschnitts
beitrag monatlich 8 S, für die Zeit vom 1. Juli 
1963 bis 31. Dezember 1963 11 S, für alle üb
rigen freiwillig Versicherten (Zusatzversicherten) 
monatlich 8 S.' 

5. Im § 73 Abs. 2 hat der erste Satz zu lauten: 

,Der Beitrag für versicherungspflichtige Haupt
versicherte (§ 68) wird mit 12 Svom Ver
sicherten und mit 26 S, für die Zeit vom 1. Juli 
1963 bis 31. Dezem:ber 1963 mit 36 S vom 
Bund getragen. Für versicherungspflichtige Zu
satzversich,erte trägt ,der Bund den Beitrag zur 
Gänze.' " 
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